
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 12 | 2022

Daten für den Monat  
 Januar 2023

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.1.2023

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 13.1.2023

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2023 = 27.1.2023

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/21 3/22 6/22 10/22
+ 4,6 % + 7,6 % + 8,2 % + 11,6 %

Für Arbeitgeber

Praxisrelevante Informationen zur steuerfreien 
Inflationsausgleichsprämie 

|  Seit dem 26.10.2022 können Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Betrag bis 
zu 3.000 EUR steuer- und abgabenfrei gewähren. Nachfolgend sind einige wich-
tige Punkte zu der in § 3 Nr. 11c Einkommensteuergesetz (EStG) geregelten Infla-
tionsausgleichsprämie aufgeführt.  |

Bei der Inflationsausgleichsprämie 
handelt es sich um eine freiwillige 
Leistung, die in der Zeit vom 26.10.2022 
bis Ende 2024 gewährt werden kann.

Beachten Sie  |  Es handelt sich bei den 
3.000 EUR um einen steuerlichen Frei-
betrag, der auch in mehreren Teilbeträ-
gen ausgezahlt werden kann.

MERKE  |  Begünstigt sind z. B. auch 
Zahlungen an Minijobber. Da die Zah-
lung steuer- und beitragsfrei ist, wird 
sie nicht auf die Minijobgrenze (seit 
1.10.2022: 520 EUR) angerechnet. 

Die Zahlungen müssen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
folgen. Nach § 8 Abs. 4 EStG werden 
Leistungen nur dann zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht, wenn

	• die Leistung nicht auf den An-
spruch auf Arbeitslohn angerech-
net,

	• der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabge-
setzt,

	• die verwendungs- oder zweckge-
bundene Leistung nicht anstelle 
einer bereits vereinbarten künfti-
gen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt und

	• bei Wegfall der Leistung der Ar-
beitslohn nicht erhöht wird.

Nach dem Gesetzeswortlaut sind „in 
Form von Zuschüssen und Sachbezü-
gen gewährte Leistungen zur Abmilde-
rung der gestiegenen Verbraucher-
preise“ begünstigt. Nach den Ausfüh-
rungen der Bundesregierung genügt 
es, wenn der Arbeitgeber bei Gewäh-
rung der Prämie deutlich macht, dass 
diese im Zusammenhang mit der Preis-

steigerung steht – zum Beispiel durch 
entsprechenden Hinweis auf dem 
Überweisungsträger im Rahmen der 
Lohnabrechnung.

Quelle  |  Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über 
das Erdgasnetz, BGBl I 2022, S. 1743; Die Bun-
desregierung vom 1.11.2022 „Inflationsaus-
gleichsprämie: Bis zu 3.000 EUR steuerfrei“

Ihre
Steuer-News im 
Dezember 2022
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Für Arbeitnehmer

Erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitnehmern:  
Steuerzahlerfreundliche Entscheidung 

|  Gerade bei Leiharbeitnehmern stellt sich die Frage, ob sie eine (steuerlich un-
günstige) erste Tätigkeitsstätte haben – und falls ja, wo diese liegt. Eine der letz-
ten offenen Fragen hat der Bundesfinanzhof nun zugunsten der Leiharbeiter ent-
schieden.  |

Hintergrund

Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeits-
ort um eine erste Tätigkeitsstätte oder 
um eine Auswärtstätigkeit handelt, hat 
das u. a. folgende steuerliche Konse-
quenzen:

Erste Tätigkeitsstätte: 
	• Entfernungspauschale (0,30 EUR je 

Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte; ab 
dem 21. Kilometer: 0,38 EUR)

	• grundsätzlich keine Verpflegungs-
pauschale 

Auswärtstätigkeit:
	• „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je 

gefahrenen Kilometer)

	• grundsätzlich Verpflegungspauschale 
je nach Abwesenheitszeiten

Nach § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist erste Tätigkeitsstätte 
die ortsfeste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers, eines verbundenen 
Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) oder 
eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten, der der Arbeitnehmer dauer-
haft zugeordnet ist.

Die Zuordnung erfolgt vorrangig an-
hand der dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Weisun-
gen durch den Arbeitgeber.

Typische Fälle einer dauerhaften Zu-
ordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG auf-
geführt:

	• unbefristetes Tätigwerden,
	• Tätigwerden für die Dauer des 

Dienstverhältnisses,
	• Tätigkeit über einen Zeitraum von 

mehr als 48 Monaten.

Fehlt eine solche dienst- oder arbeits-
rechtliche Festlegung auf eine Tätig-
keitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, 
ist erste Tätigkeitsstätte die betriebli-
che Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft

	• typischerweise arbeitstäglich oder
	• je Arbeitswoche zwei volle Arbeits-

tage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll.

Aktuelle Entscheidung  
des Bundesfinanzhofs

Für die Frage, ob der Arbeitnehmer ei-
ner betrieblichen Einrichtung i. S. des  
§ 9 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 EStG dauerhaft 
zugeordnet ist, ist das zwischen dem 
Arbeitgeber (Verleiher) und dem (Leih-)
Arbeitnehmer bestehende Arbeitsver-
hältnis maßgeblich. 

Besteht der Einsatz eines beim Verlei-
her unbefristet beschäftigten Leihar-
beitnehmers bei dem Entleiher in wie-
derholten, aber befristeten Einsätzen, 
fehlt es an einer dauerhaften Zuord-
nung i. S. des § 9 Abs. 4 S. 3 EStG. Und 
so verhielt es sich auch im aktuellen 
Streitfall: Der weitere Einsatz des 
Leiharbeitnehmers beim Verleiher war 
davon abhängig, dass dieser nach Ab-
lauf der jeweiligen Frist mit dem Ver-
leiher eine weitere (wiederum befris-
tete) Arbeitnehmerüberlassung ver-
einbarte.

MERKE  |  Ist das Arbeitsverhältnis 
zwischen Verleiher und Leiharbeit-
nehmer unbefristet und wird der Leih-
arbeitnehmer befristet für nicht mehr 
als 48 Monate bei einem Entleiher ein-
gesetzt, erfolgt die Zuordnung nicht 
dauerhaft. Eine ungünstige erste Tä-
tigkeitsstätte ergibt sich beim Betrieb 
des Entleihers nicht. 

Das gilt auch, wenn die Entleihung 
später (mehrfach) verlängert wird und 
sich dadurch (rückblickend betrach-
tet) ein Einsatz von mehr als 48 Mona-
ten für den identischen Entleiher er-
geben sollte. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 12.5.2022, Az. VI R 
32/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 231633

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale: 
Mögliche Steuerpflicht 
bei Minijobbern über  
die Einkommensteuer-
Veranlagung 2022

|  Auch viele Minijobber haben die 
Energiepreispauschale (EPP) in Höhe 
von 300 EUR erhalten. Sofern der (origi-
näre) Verdienst vom Arbeitgeber pau-
schal mit 2 % besteuert wird, musste 
auf die 300 EUR EPP keine pauschale 
Steuer abgeführt werden. Bei der Ein-
kommensteuerveranlagung für 2022 
kann es aber nach Ansicht der Finanz-
verwaltung in gewissen Konstellationen 
zu einer Steuerpflicht kommen.  |

Das Bundesfinanzministerium hat in 
den FAQs „Energiepreispauschale 
(EPP)“, unter VIII. Nr. 1 u. a. Folgendes 
ausgeführt: 

	◼ �FAQs „Energiepreispauschale 
(EPP)“, unter VIII. Nr. 1

Bei Arbeitnehmern, die ausschließlich 
pauschal besteuerten Arbeitslohn aus 
einer kurzfristigen oder geringfügigen 
Beschäftigung oder einer Aushilfstätig-
keit in der Land- und Forstwirtschaft 
erzielen und im gesamten Jahr 2022 
keine weiteren anspruchsberechtigen-
den Einkünfte haben, gehört die EPP 
nicht zu den steuerpflichtigen Einnah-
men. 

Wenn neben dem pauschal besteuer-
ten Arbeitslohn weitere anspruchsbe-
rechtigende Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb 
oder aus selbstständiger Arbeit erzielt 
werden, gehört die EPP zu den sonsti-
gen Einkünften.

Da die EPP bei pauschal besteuertem 
Arbeitslohn nach §  40a Einkommen-
steuergesetz (EStG) nicht steuerpflich-
tig ist (vgl. § 119 Abs. 1 S. 2 EStG), wurde 
sie von den Arbeitgebern nicht steuer-
pflichtig erfasst. Handelt es sich nun 
aber z. B. um Steuerpflichtige, die in 
2022 zudem Einkünfte aus einer ge-
werblichen oder selbstständigen Tätig-
keit bezogen haben, dann wird die EPP 
über die Einkommensteuerveranlagung 
steuerpflichtig. Es liegen sonstige Ein-
künfte nach § 22 Nr. 3 EStG vor (§ 119 
Abs. 2 EStG).

Quelle  |  BMF: FAQs „Energiepreispauschale 
(EPP)“, unter VIII. Nr. 1, Stand: 22.9.2022
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Für Unternehmer

Einnahmen-Überschussrechnung:  
Umsatzsteuer ist kein durchlaufender Posten

|  Das Finanzgericht Hamburg (10.6.2022, Az. 2 K 55/21) hat die bisherige Sichtweise 
bzw. Handhabung bestätigt: Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Über-
schussrechnung sind vom Unternehmer vereinnahmte und verausgabte Umsatz-
steuerbeträge keine durchlaufenden Posten. Es handelt sich vielmehr um in die Ge-
winnermittlung einzubeziehende Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben.  |

Für Arbeitnehmer

Keine Werbungskosten 
für Familienheimfahrten  
bei teilentgeltlich  
überlassenem Pkw

|  Der Bundesfinanzhof hat aktuell Fol-
gendes entschieden: Ein Werbungs-
kostenabzug im Zusammenhang mit 
der Durchführung von wöchentlichen 
Familienheimfahrten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung ist 
selbst dann ausgeschlossen, wenn 
dem Arbeitnehmer für die Überlas-
sung eines Firmenwagens tatsächlich 
Kosten entstehen.  |

	◼ Sachverhalt

Ein Ingenieur mit doppelter Haus-
haltsführung verfügte über einen Fir-
menwagen, den er auch privat nutzen 
durfte. Hierfür musste er an seinen 
Arbeitgeber pauschale und kilometer-
abhängige Zahlungen leisten. 

In seiner Einkommensteuererklärung 
begehrte der Arbeitnehmer den Abzug 
der Aufwendungen für die Familien-
heimfahrten als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständi-
ger Arbeit – jedoch zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof entschied.

§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 8 Einkommen-
steuergesetz (EStG) ordnet den Aus-
schluss des Werbungskostenabzugs 
für Familienheimfahrten pauschal für 
jedwede Überlassung eines Pkw im 
Rahmen einer Einkunftsart an. Ob der 
Arbeitnehmer für die Nutzung des ihm 
von seinem Arbeitgeber (auch) für die 
(wöchentlichen) Familienheimfahrten 
im Rahmen einer Einkunftsart überlas-
senen Kfz ein Entgelt entrichten muss, 
ist insoweit unbedeutend. Korrespon-
dierend dazu verzichtet der Gesetzgeber 
(vgl. § 8 Abs. 2 S. 5 HS 2 EStG) auf den 
Ansatz eines geldwerten Vorteils für 
eine wöchentliche Familienheimfahrt.

Beachten Sie  |  Der geldwerte Vorteil 
für die Privatfahrten und die Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte ist auch insoweit zu mindern, 
als die Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
auf die Familienheimfahrten entfallen. 
Dies kann aber „nur“ zu einem Nichtan-
satz des geldwerten Vorteils führen, 
nicht aber zu negativen Einnahmen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 4.8.2022, Az. VI R 
35/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 231503

Für Vermieter

„Steuerfalle anschaffungsnahe Herstellungskosten“:  
Eine Entnahme ins Privatvermögen fällt nicht darunter

|  Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs stellt die Überführung eines Wirt-
schaftsguts vom Betriebs- in das Privatvermögen keine Anschaffung i. S. des § 6 
Abs. 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Somit liegen bei einer späteren 
Modernisierung/Sanierung auch keine anschaffungsnahen Herstellungskosten vor.  |

Hintergrund: Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG 
können Investitionen innerhalb von 
drei Jahren nach der Anschaffung nicht 
mehr als sofort abziehbare Werbungs-
kosten berücksichtigt werden, wenn sie 
15 % der Anschaffungskosten des Ge-
bäudes übersteigen. Die Aufwendun-
gen wirken sich dann „lediglich“ über 
die langjährige Gebäude-Abschreibung 
aus.

PRAXISTIPP  |  Um den sofortigen 
Werbungskostenabzug zu sichern, 
kann es ratsam sein, die 15 %-Grenze 
innerhalb der Drei-Jahres-Frist durch 
zeitliche Verschiebung der Maßnah-
men zu unterschreiten.

	◼ Sachverhalt

2011 hatte der Inhaber einer Hofstelle 
eine zu seinem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehörende Woh-
nung entnommen. Die Wohnung, die 
in allen Streitjahren vermietet war, 
sanierte und modernisierte er im An-
schluss. 

Das Finanzamt meinte, der Steuer-
pflichtige könne die hierfür entstande-
nen Aufwendungen nicht sofort als Er-
haltungsaufwand abziehen. Vielmehr 
lägen anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG) vor, die 
bei der Ermittlung der Vermietungs-
einkünfte lediglich im Wege der Ab-
setzungen für Abnutzung über die 
Nutzungsdauer des Objektes verteilt 
steuerlich geltend gemacht werden 
könnten. Die hiergegen gerichtete 
Klage vor dem Finanzgericht Köln 
blieb erfolglos.

Weil der Steuerpflichtige für die Jahre 
2011 und 2012 infolge der Steuerfest-
setzung auf 0 EUR nicht beschwert war, 
wies der Bundesfinanzhof die Revision 
zwar zurück. In Bezug auf die Jahre 2010 
und 2013 sah der Bundesfinanzhof die 
Revision hingegen als begründet an. 

Das Finanzgericht hat die Aufwendun-
gen für die Baumaßnahmen zu Unrecht 
als anschaffungsnahe Herstellungskos-
ten beurteilt. Denn eine Entnahme der 
Wohnung aus dem Betriebsvermögen 
ist keine Anschaffung i. S. des § 6 Abs. 1 
Nr. 1a EStG. Es fehlt an der für eine ent-
sprechende Anschaffung notwendigen 
Gegenleistung sowie an einem Rechts-
trägerwechsel, sofern das Wirtschafts-
gut in das Privatvermögen desselben 
Steuerpflichtigen überführt wird. 

Beachten Sie  |  § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG 
stellt die Überführung eines Wirtschafts-
guts in das Privatvermögen des Steuer-
pflichtigen im Wege der Entnahme nicht 
durch Fiktion einer Anschaffung gleich.

MERKE  |  Der Bundesfinanzhof hat die 
Sache an das Finanzgericht zurückver-
wiesen. Dieses muss nun klären, ob die 
Aufwendungen für die Baumaßnahmen 
eventuell Herstellungskosten nach  
§ 255 Abs. 2 S.  1 Handelsgesetzbuch 
darstellen. Denn handelt es sich um 
eine Erweiterung oder um eine über 
den ursprünglichen Zustand hinausge-
hende wesentliche Verbesserung, sind 
die Aufwendungen ebenfalls nur durch 
Abschreibungen zu berücksichtigen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 3.5.2022, Az. IX R 
7/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 231890; 
BFH, PM Nr. 46/22 vom 20.10.2022



– 4 –� Im Dezember 2022

 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe: 
Abgabesatz steigt  
in 2023 auf 5,0 %

|  Der Abgabesatz zur Künstlersozial-
versicherung wurde um 0,8 % angeho-
ben. Somit liegt er im Jahr 2023 bei 5 %. 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat zu der Anpassung wie folgt 
Stellung genommen:  |

Der Künstlersozialabgabesatz lag seit 
2018 unverändert bei 4,2 %. Dies wurde 
durch zusätzliche Bundesmittel in Höhe 
von insgesamt 117 Mio. EUR in den Jah-
ren 2021 und 2022 gewährleistet. Wegen 
der großen wirtschaftlichen Schäden in 
der Kunst- und Kulturwirtschaft infolge 
der Coronapandemie hätte der Abgabe-
satz für 2023 eigentlich auf 5,9 % ange-
hoben werden müssen. Durch weitere 
Bundesmittel (rund 58,9 Mio. EUR) 
wurde der Anstieg des Abgabesatzes im 
Jahr 2023 auf 5,0 % begrenzt.

MERKE  |  Über die Künstlersozialver-
sicherung werden über 190.000 selbst-
ständige Künstler und Publizisten als 
Pflichtversicherte in den Schutz der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung einbezogen. 

Die Künstler und Publizisten tragen, 
wie abhängig beschäftigte Arbeitneh-
mer, die Hälfte ihrer Sozialversiche-
rungsbeiträge. Die andere Beitrags-
hälfte wird finanziert durch einen Bun-
deszuschuss (20 %) und durch die 
Künstlersozialabgabe der Unterneh-
men (30 %), die künstlerische und pu-
blizistische Leistungen verwerten.

Der Abgabesatz wird jährlich für das 
jeweils folgende Jahr festgelegt. Be-
messungsgrundlage sind alle in ei-
nem Jahr an selbstständige Künstler 
und Publizisten gezahlten Entgelte.

Quelle  |  Künstlersozialabgabe-Verordnung 2023, 
BGBl I 2022, S. 1508; BMAS, „Künstlersozialab-
gabe künftig bei 5,0 Prozent“, Mitteilung vom 
11.8.2022

Für Unternehmer

Umsatzsteuerentlastung für die Gastronomie  
bis Ende 2023 verlängert 

|  Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 % auf 
7 % wurde bis zum 31.12.2023 verlängert.  |

Für alle Steuerpflichtigen

Anstieg der Erbschaft-/Schenkungsteuer  
bei der Übertragung von Immobilien befürchtet

|  Die Regelungen der Grundbesitzbewertung sollen an die sogenannte Immo-
WertV vom 14.7.2021 (BGBl I 2021, S. 2805) angepasst werden. So steht es im 
Entwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 (BT-Drs. 20/3879 vom 10.10.2022). Da 
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer zumindest im Einzelfall höhere Werte 
drohen, ist zu prüfen, ob bereits angedachte Übertragungen vorgezogen werden 
sollen. Denn die Änderungen sollen bereits am Tag nach der Gesetzesverkün-
dung in Kraft treten.  |

Für Arbeitgeber

Freie Unterkunft und Verpflegung:  
Voraussichtliche Sachbezugswerte für 2023

|  Die Sachbezugswerte für freie oder verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Nach dem 
vorliegenden Entwurf – mit der Zustimmung durch den Bundesrat ist wie in den 
Vorjahren zu rechnen – soll der Sachbezugswert für freie Unterkunft 265 EUR 
monatlich betragen (in 2022 = 241 EUR).  |

Der monatliche Sachbezugswert für 
Verpflegung soll in 2023 um 18 EUR auf 
288 EUR steigen. 

Beachten Sie  |  Aus dem monatlichen 
Sachbezugswert für Verpflegung abge-
leitet, ergeben sich für 2023 die nach-
folgenden Sachbezugswerte für die je-
weiligen Mahlzeiten (Werte für 2022 in 
Klammern):

Frühstück:
	• monatlich: 60 EUR (56 EUR)
	• kalendertäglich: 2,00 EUR (1,87 EUR)

Mittag- bzw. Abendessen:
	• monatlich: 114 EUR (107 EUR)
	• kalendertäglich: 3,80 EUR (3,57 EUR)

Quelle  |  Dreizehnte Verordnung zur Ände-
rung der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung, BR-Drs. 556/22

Beachten Sie  |  Ausgenommen sind 
weiterhin Getränke, d. h., hier gilt der 
reguläre Umsatzsteuersatz von 19 %.

Quelle  |  Achtes Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen, BGBl I 2022, S. 1838

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale für Rentner und neue Höchst-
grenze für Beschäftigungen im Übergangsbereich

|  Rentner erhalten Anfang Dezember 2022 eine (steuerpflichtige) Energiepreispau-
schale von 300 EUR. Zudem wird die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Über-
gangsbereich (hier gelten verminderte Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialversiche-
rung) ab 1.1.2023 von monatlich 1.600 EUR auf 2.000 EUR angehoben (Gesetz zur 
Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und 
zur Erweiterung des Übergangsbereichs, BR-Drs. 523/22 (B) vom 28.10.2022).  |


